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Dienstanweisung für das Führen eines Handvorschusses

von Frau/Herr ……………………
Evangelische Kirchengemeinde ……………………
Frau/Herr ………………. 
von der Evangelischen Kirchengemeinde………………………….
wird ein Handvorschuss in Höhe von ………………….. Euro zur Verfügung gestellt.

Frau/Herr ……………… teilt dem Evangelischen Regionalverwaltungsverband Oberursel die Konto-Nummer des von ihr zu eröffnenden Kontos mit.

Bei diesem Konto handelt es sich um ein dienstliches Konto, über das Frau/Herr………….………….. Verfügungsberechtigung hat (einer weiteren Person ist die Verfügungsberechtigung für Vertretungsfälle zu erteilen). Auf dieses Konto dürfen keine Einzahlungen von Dritten erfolgen (nur Regionalverwaltung und Frau/Herr ……………………  selbst).
Frau/Herr ………………… verpflichtet sich, zeitnah – spätestens vierteljährlich -  den Handvorschuss mit dem Evangelischen Regionalverwaltungsverband unter Vorlage des Kassenbuchs und des letzten Auszugs (auch in Kopie möglich), abzurechnen. Die entsprechende Anordnungsbefugnis der Evangelischen Kirchengemeinde…………………………ist hierbei zu beachten.

Die gemäß §6, Abs.II HVVO 1x jährlich vorgeschriebene Kassenprüfung durch den Kirchenvorstand ist zu veranlassen und die Niederschrift dem Evangelischen Regionalverwaltungsverband Oberursel vorzulegen.

Spätestens am Tag ihres Ausscheidens aus den Diensten der Evangelischen Kirchengemeinde …………………….ist der Handvorschuss unter Vorlage aller Konto-Auszüge mit dem Evangelischen Regionalverwaltungsverband abzurechnen.
Kosten des Kontos gehen zu Lasten der Evangelischen Kirchengemeinde …………………. 
_____________________________

Ort, Datum

________________________


_____________________________

Für den Kirchenvorstand




Frau/Herr ……………………
